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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 260/J-NR/2019 betreffend Taxikosten, die die
Abg. Mag. Karin Greiner, Kolleginnen und Kollegen am 5. Dezember 2019 an meine

Amtsvorgangerin richteten, wird wie folgt beantwortet:

Zu Fragen 1 bis 4:
»  Wie hoch waren die Gesamtausgaben in lhrem Ressort seit |hrer Angelobung fir
Taxifahrten?

a. Wie hoch waren sie im Juni?

b. Wie hoch waren sie im Juli?
c. Wie hoch waren sie im August?
d. Wie hoch waren sie im September?
e. Wie hoch waren sie im Oktober?
f. Wie hoch waren sie im November?
»  Wie viele davon entstanden wegen lhrer eigenen Taxi-Fahrten?
>  Wie viele davon entstanden auf Grund von Fahrten lhrer Kabinettsmitarbeiterinnen?

>  Wie viele davon entstanden auf Grund von Fahrten lhres Generalsekretdirs?

Im Zeitraum 3. Juni 2019 bis 30. November 2019 stellen sich im Bundesministerium fir
Bildung, Wissenschaft und Forschung die Gesamtkosten fir Taxifahrten (inklusive solche im

Rahmen von Dienstreisen), soweit abgerechnet, wie folgt dar:

3. Juni 2019 bis 30. November 2019 - Gesamtkosten Taxifahrten In EUR
Taxikarten 1.962,81
Taxirefundierung 10,00
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Taxifahrten im Rahmen von Dienstreisen 4.551,49

Gesamt 6.524,30

Davon entfallen aus dem Titel , Taxikarten, Taxirefundierung, Taxifahrten im Rahmen von
Dienstreisen" auf die angefragten Personengruppen im Bundesministerium fur Bildung,
Wissenschaft und Forschung fir den genannten Zeitraum:

3. Juni 2019 bis 30. November 2019 - Personengruppen In EUR
Ressortleitung 19,50
Kabinettsreferentinnen und -referenten 660,21
Ehemaliger Generalsekretar 0,00
Gesamt 679,71

Zu Fragen 5 bis 9:

»  Bestand seit Ihrer Angelobung eine Vereinbarung mit einem oder mehreren

Taxiunternehmen?
Was waren die Inhalte der Vereinbarung?
Welche Kosten entstanden auf Grund dieser Vereinbarungen seit lhrer Angelobung?

Welche Personen waren Beginstigte bzw. Nutzungsberechtigte dieser Vereinbarung?

Y V V VY

Wie wurde sichergestellt, dass nur notwendige Fahrten und insbesondere nur dienstliche

anstatt privater Fahrten auf Grundlage dieser Vertrige abgerechnet werden?

Eingangs wird auf die Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage Nr. 264/J-NR/2019 durch

den Herrn Bundesminister fUr Finanzen verwiesen.

Seitens der Bundesbeschaffung GmbH werden fir Taxi-Business-Karten Losungen in zwei
Varianten angeboten, aus welchen die Bundesministerien selbststandig die fir den konkreten
Bedarf nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmaf3igkeit die
bestgeeignete Variante auswahlen. Das Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und
Forschung nimmt davon ein Angebot in Anspruch. Die diesbeziglichen Vertragstexte kénnen
wegen der vereinbarten vertraglichen Verschwiegenheitspflicht nicht zur Verfigung gestellt

werden.

Beziglich der aus der Inanspruchnahme von Taxikarten resultierenden Kosten wird auf die

Beantwortung der Fragen 1 bis 4 verwiesen.

Taxikarten stehen nach dienstlichen Erfordernissen allen Bediensteten zur Verfiigung. Schon
bisher durften Taxis nur dann in Anspruch genommen werden, soweit dies dienstlich
unbedingt erforderlich war und keine anderen addquaten Maglichkeiten zur Verfigung

standen; dies gilt auch in Hinkunft. Die dienstliche Notwendigkeit der Inanspruchnahme von
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Taxifahrten ist vom jeweiligen Vorgesetzten zu Uberprifen und zu bestatigen. Kontrollen
erfolgen grundsatzlich durch die jeweiligen Vorgesetzten sowie im Rahmen des
Budgetcontrollings. Allfallige Konsequenzen bei Verwendung fur nicht dienstliche Zwecke
waren disziplinarrechtlicher, arbeitsrechtlicher oder zivilrechtlicher Natur.

Zu Frage 10:
»  Bestehen ressortinterne Richtlinien fiir die Nutzung von Taxis im Gegensatz zu dffentlichen

Verkehrsmitteln?

Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausfihrungen dirfen Taxifahrten nur im dienstlichen
Interesse nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, ZweckmafRigkeit und Sparsamkeit
erfolgen. Damit ist der Auftrag (zur Prifung) der Benutzung von anderen adaquaten
Moglichkeiten, darunter 6ffentlichen Verkehrsmitteln, im jeweiligen Anlassfall mitumfasst.
Dariuber hinaus gehender Bedarf nach diesbeziglichen Sonderregelungen besteht im
Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung nicht.

Zu Fragen 11 bis 16:

>  Wie viele Kilometer wurden auf Grund von Bestellungen aus Ilhrem Ressort mit Taxis im [sic]

seit Ihrer Angelobung zuriickgelegt?
»  Was war die ldngste Fahrt, die mit einem Taxi zuriickgelegt wurde und was war ihr Zweck
und wer wurde von wo nach wo transportiert?
»  Was war die teuerste Fahrt, die mit einem Taxi zurickgelegt wurde und was war ihr Zweck
und wer wurde von wo nach wo transportiert?
a. Wurden Fahrten zuriickgelegt, die teurer als 50€ waren?
i. Wenn ja, was war die teuerste Fahrt, die mit einem Taxi zuriickgelegt wurde und
was war ihr Zweck und wer wurde von wo nach wo transportiert?
»  Wurden Fahrten mit Uber zuriickgelegt, die teurer als 50€ waren?
a. Wenn ja, was war die teuerste Fahrt, die mit einem Uber zuriickgelegt wurde und was war
ihr Zweck und wer wurde von wo nach wo transportiert?
>  Wie viele Beférderungen erfolgten ohne Personen, d.h. fir Briefe oder andere Sendungen?

>  Welche Kosten fielen fir solche Beférderungen an?

Nachdem zu diesen Fragestellungen keine gesonderten Aufzeichnungen gefihrt werden und
eine manuelle Sichtung und Auftrennung samtlicher Einzelbelege fir Taxifahrten aller
Bediensteten Uber einen Zeitraum von sechs Monaten erforderlich machen wirde, darf um
Verstandnis ersucht werden, dass aufgrund des damit verbundenen ungebUhrlich hohen

Verwaltungsaufwandes dazu keine Angaben gemacht werden konnen.

Ob die Beantwortung einer Frage einen unverhaltnismal3ig hohen Verwaltungsaufwand
verursachen wirde, wird von den jeweils fachlich Zustandigen aufgrund ihrer im Rahmen der
Vollziehung erworbenen bzw. vorhandenen Sach- und Aktenkenntnis beurteilt. Dies ist

insbesondere bei einem aulRerordentlichen Rechercheaufwand der Fall, etwa weil eine
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automationsunterstitzte Datenerhebung nicht moglich ist und eine Vielzahl von Akten
handisch durchsucht und ausgewertet werden missten oder durch den Aufwand eine
fristgerechte Beantwortung nicht moglich ware. Auf3erhalb der fir die Abwicklung der
Taxikostenabrechnung erforderlichen Akten werden keine zusatzlichen Statistiken gefuhrt,
die eine Auswertung der in der Anfrage enthaltenen Fragen ermdglichen wirde.

Erganzend darf aufmerksam gemacht werden, dass nach MalRgabe der jeweils
landesgesetzlich determinierten Betriebsordnungen fir das Taxi-Gewerbe eine Verpflichtung
etwa explizit zur Angabe der Kilometer der zurickgelegten Wegstrecke im Rahmen der
Rechnungslegung nicht ableitbar ist (vgl. zB. § 28 Abs. 2 der Wiener Taxi-, Mietwagen- und
Gastewagen-Betriebsordnung: ,Die Taxilenkerin oder der Taxilenker hat dem Fahrgast auf
dessen Verlangen eine ordnungsgemdf3e und unterschriebene Rechnung auszufolgen, auf der
insbesondere die Wegstrecke, der Fahrpreis, das Datum, das behdrdliche Kennzeichen des
Taxikraftfahrzeuges sowie der Name und Standort der oder des Gewerbetreibenden anzugeben
ist.") und daher bestimmte angefragte Kategorien trotz hochstem Aufwand letztendlich nicht

beigebracht werden kénnten.
Abschlief3end wird festgehalten, dass das Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und
Forschung Uber kein fir die Inanspruchnahme der angesprochenen Dienstleistungen von

Uber erforderliches Konto verfigt.

Wien, 15. Janner 2020

Der Bundesminister:

Univ.-Prof. Dr. Heinz FalRmann eh.

. Unterzeichner Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung
W O5Te -
0% 3 4?,;,(0 Datum/Zeit 2020-02-03T08:36:44+01:00
o) ~ I CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
< Aussteller-Zertifikat Datenverkehr GmbH,C=AT
BUNDESMINISTERIUM Serien-Nr. 285175223
FUR BILDUNG, WISSENSCHAFT _ _ _ .
UND FORSCHUNG Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
MTSSIGNATUR Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at.
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmbwf.gv.at/verifizierung.

4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | ament sdi rekti on

£

&’Q‘( OsTg %&
& % o\ Datum/Zeit-UTC | 2020- 02- 05T08: 46: 02+01: 00

e L Prufinformation | I nf ormati onen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
\\ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokunent wurde el ektronisch besiegelt.




		2020-02-03T08:36:44+0100
	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-02-05T08:46:02+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




